
Prüfen - Warten - Reparieren

Sicherheit auf höchster Ebene
mit dem Hövel-Prüfservice

1. Prüfung
Die Prüfung muss vor jedem Ge-
brauch und mindestens einmal
jährlich oder abhängig von den
Einsatzbedingungen und be-
trieblichen Verhältnissen häufi-
ger stattfinden. Sie erfolgt durch
einen Sachkundigen und muss
sorgfältig dokumentiert werden.
Bei einem Sturz akti-
vierte Teile der Per-
sönlichen Schutzaus-
rüstung dürfen erst
nach einer Prüfung
wiederverwendet
werden. Gurtbänder
oder Verbindungs-
elemente mit erkenn-
baren Mängeln dür-
fen nicht weiter be-
nutzt werden.
Gehen Sie kein
Risiko ein! 

Nicht vergessen!!
Lassen Sie Ihre PSA mindestens
überprüfen! Wir führen die gesetzlich vorge-
schriebenen Prüfungen durch. Nach Abschluss
der Prüfung erhalten Sie einen schriftlichen
Nachweis.

Nutzen Sie die Möglichkeit, durch den
 Ihre Kosten so ge-

ring wie möglich zu halten.
Wir prüfen auch bei Ihnen vor Ort. Selbstver-
ständlich prüfen wir auch in unserem Hause.

Josef vom Hövel bietet Ihnen eine vertragliche
Regelung des Prüfservices zum Festpreis.
Fordern Sie unser Angebot an!

 1 x jährlich 

 mobi-
len Hövel-Prüfservice
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3. Ablegereife
Auffanggurte dürfen nicht länger 
als sechs bis acht Jahre verwen-
det werden. Sie sind außerdem
ablegereif, wenn tragende
Nähte beschädigt sind, sie sich
durch Wärme verformt haben
oder Schäden durch aggressive
Stoffe aufweisen. Seile und Gur-
                     te sind bei erkenn-
                     baren Garnbrü-
                     chen oder -schnit-
                     ten ablegereif. Ver-
                     formte und funk-
                     tionsunfähige Be-
                     schläge und Ösen
                     können dagegen 
                     vom Hersteller
                     oder einer von ihm
                     beauftragten Per-
                     son ausgetauscht
                     werden. 
                   

2. Aufbewahrung
und Pflege
Textile Gegenstände der Persön-
lichen Schutzausrüstung sind in
trockenen, sauberen und lichtge-
schützten Räumen frei hängend
zu lagern.

4. Instand-
setzungsarbeiten
Instandsetzungsarbeiten darf nur
der Hersteller oder eine von ihm
beauftragte Person durchführen.
Auffanggurte ohne feststellbare
Angaben über CE-Kennzeich-
nung, Hersteller und Werkstoff
sind ebenfalls ablegereif.

Prüfen vor Ort:
Wir sind für Sie mobil !


